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(2) Aspiranten erhalten während des Studiums in anderen 
Staaten in der Regel für 10 Monate ein Stipendium in Valuta, 
dessen Höhe vom Minister für Hoch- und Fachschulwesen in 
Übereinstimmung mit dem Minister der Finanzen festgelegt 
wird.

(3) Aspiranten erhalten während des Studiums in anderen 
Staaten zusätzlich zum Valutastipendium das Stipendium in 
Mark gemäß Abs. 1 in Höhe von 50 % (ledige Aspiranten) bzw. 
65% (verheiratete Aspiranten).

(4) Bei einem Aufenthalt in der DDR erhalten Aspiranten, 
wenn der Nachweis erbracht wird, daß für die Dauer dieses

-Aufenthaltes kein Stipendium in Valuta empfangen wurde, 
das Stipendium in Mark gemäß Abs. 1 in voller Höhe.

§ 5

(1) Fernaspiranten erhalten für die Zeit des tatsächlichen 
und für die Durchführung der Fernaspirantur unbedingt er
forderlichen Aufenthaltes im Studienland ein Stipendium in 
Valuta wie Aspiranten.

(2) Das Gehalt in Mark wird zusätzlich zum Stipendium in 
Valuta gezahlt, längstens jedoch für die Dauer der gesetzlich 
festgelegten Freistellung von der Arbeit (70 Arbeitstage).

(3) Ist zur Durchführung der Fernaspirantur ein Aufenthalt 
im Studienland von mehr als 70 Arbeitstagen erforderlich, er
hält der Fernaspirant Stipendium in Mark gemäß § 4.

§ 6
Bildung und Verwendung des Studentenfonds

(1) Für das Auslandsstudium wird der Studentenfonds auf 
der Grundlage des vom Minister für Hoch- und Fachschulwe
sen in Übereinstimmung mit dem Minister der Finanzen fest
gelegten einheitlichen Normativs in Mark und Valuta gebil
det. Die für Prämienzahlungen und Ausstattung der Delega
tionen und Anschaffungen für die Kulturgruppen vorgesehe
nen Mittel in Höhe von insgesamt 40% des Studentenfonds

, werden grundsätzlich in Mark gezahlt.

(2) Bei der Bildung des Studentenfonds sind folgende Stu
dienformen zu berücksichtigen:
— Direktstudium und Teilstudium
— Direktaspirantur.

(3) Die Entscheidung über die Verwendung des Studenten
fonds im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften4 trifft der 
Leiter der Studentenabteilung in Abstimmung mit der Lei
tung der FDJ, in Ländern ohne Studentenabteilung der Leiter 
der Delegation.

(4) Am Jahresende nicht in Anspruch genommene Mittel des 
in Mark geplanten Teils des Studentenfonds sind auf das Fol
gejahr zu übertragen.

(5) Die gemäß Abs. 2 errechnete Anzahl der Studenten und 
Aspiranten ist bei der Bildung des zentralen Studentenfonds 
des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen zu berück
sichtigen.

§7
Stipendien für zur Weiterbildung delegierte Kader

(1) Kader, die zum Zusatzstudium und zur Teilnahme an 
Weiterbildungslehrgängen delegiert werden, erhalten für die 
Zeit des tatsächlichen und für die Weiterbildung unbedingt 
erforderlichen Aufenthaltes im Studienland zum Gehalt in 
Mark ein Stipendium in Valuta, dessen Höhe vom Minister 
für Hoch- und Fachschulwesen in Übereinstimmung mit dem 
Minister der Finanzen festgelegt wird.

■5 Z. Z. gilt die Anordnung vom 19. August 1976 über die Planung, 
Bildung und Verwendung des Studentenfonds der Universitäten, 
Hoch- und Fachschulen (Sonderdruck Nr. 884 des Gesetzblattes).

(2) Für die in Währung anderer Staaten gezahlten Stipen
dien werden in Übereinstimmung mit dem Minister der Fi
nanzen vom Bruttogehalt in Mark die festgelegten Abzüge 
vorgenommen.1’ Das Gehalt in Mark ist lohnsteuerpflichtig und 
unterliegt der Beitragspflicht zur Sozialversicherung.

(3) Bei Arbeitsunfähigkeit wird Krankengeld und Lohnaus
gleich in Mark nach den in der DDR geltenden Rechtsvor
schriften gewährt. Das Stipendium in Valuta wird während 
des Aufenthaltes im Studienland bei Krankheit in voller Höhe 
weitergezahlt.

§ 8
Valutaeinkünfte aus zusätzlicher Tätigkeit

(1) Die Ausübung zusätzlicher Tätigkeit der zur Aus- und 
Weiterbildung in andere Staaten delegierten Bürger der DDR 
gegen Bezahlung in Währung anderer Staaten bedarf der vor
herigen Zustimmung des Leiters der Studentenabteilung bzw. 
der Auslandsvertretung.

(2) Die Einkünfte in Währung anderer Staaten aus dieser 
Tätigkeit, abzüglich der in anderen Staaten zu zahlenden 
Steuern sowie der nachgewiesenen Aufwendungen, sind der 
Studentenabteilung bzw. der Auslandsvertretung zu überge
ben. Den Berechtigten ist dafür, in der DDR der Markbetrag 
gutzuschreiben, der sich auf der Grundlage der geltenden Um
rechnungsverhältnisse ergibt.

(3) Der Abschluß und die Realisierung von Vereinbarungen 
über die Ausübung der zusätzlichen Tätigkeit ist unter den in 
den Absätzen 1 und 2 genannten Bedingungen devisenrechtlich 
genehmigt. Mit der Übergabe gemäß Abs. 2 ist die devisen
rechtliche Anbietungspflicht erfüllt.

§ 9
Reisen

(1) Aufenthalte von Studenten und Aspiranten während der 
Studienzeit in der DDR bis zu 15 Tagen haben keinen Einfluß 
auf die Zahlung des Valutastipendiums gemäß den §§ 2 und 4. 
Die Zahlung von Valutastipendium ist nur bei studienbeding
tem längeren Aufenthalt im Studienland über 10 Monate hin
aus zulässig.

(2) Zusatzstudenten und zur Weiterbildung delegierte Ka
der haben bei Reisen in die DDR keinen Anspruch auf Valuta
stipendium. Sie erhalten für die Dauer des Aufenthaltes in der 
DDR ihr Mark-Gehalt in voller Höhe.

§10

Planung und Finanzierung

(1) Das Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen plant 
und finanziert folgende Ausgaben:
— Stipendien in Valuta für alle im § 1 aufgeführten Studien

formen,
— Stipendien in Mark für die Direktstudenten sowie für As

piranten,
— Fahrtkosten in Valuta und Mark für Studenten im Direkt- 

und Teilstudium sowie für Aspiranten.

(2) Die staatlichen und wirtschaftsleitenden Organe, Be
triebe und Einrichtungen, deren Kader im Rahmen dieser 
Anordnung delegiert werden, planen und finanzieren folgende 
Ausgaben:
— Stipendien in Mark für Teilstudenten,
— Gehalt in Mark und Fahrtkosten für die Fernaspiranten 

sowie die zum Zusatzstudium bzw. zur Teilnahme an Wei
terbildungslehrgängen delegierten Kader.

5 Für die ln Währung anderer Staaten gezahlten Beträge werden 
nach § 7 bei einem Gehalt ln Mark bis zu 1 200,00 M 25 % und darüber 
30 % des Bruttogehaltes vom Nettogehalt monatlich abgesetzt und ein
behalten.


